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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 12 MITTWOCH, DEN 3. MÄRZ 2004

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Ziele des Gesetzes

(1) Der zivile Luftverkehr in der Form des Werkflug-
verkehrs am Standort Hamburg-Finkenwerder dient dem
Allgemeinwohl.

(2) Das Gesetz zielt auf die Sicherung und Förderung des
Luftfahrtindustriestandortes Hamburg. Es fördert Maßnah-
men zum Erhalt und zur Stärkung der Flugzeugproduktion am
Standort Hamburg-Finkenwerder, durch die insbesondere
dauerhaft

1. die Stellung Hamburgs als bedeutendes Zentrum der
europäischen Luftfahrtindustrie gesichert und fortent-
wickelt und damit ein erheblicher Beitrag zur Verbesserung
der Wirtschaftsstruktur in der Metropolregion Hamburg
geleistet wird, 

2. vorhandene Arbeitsplätze in der Metropolregion Hamburg
gesichert werden und

3. bei den Unternehmen der Luftfahrtindustrie sowie bei den
Zulieferern in erheblichem Umfang neue, technologisch
hochwertige und zukunftssichere Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze geschaffen werden.

§ 2

Enteignung

Zum Zwecke der Verwirklichung der in § 1 genannten Ziele
sollen die Produktion und die Auslieferung von Großraum-
flugzeugen, insbesondere des Airbus A380, in Hamburg-
Finkenwerder ermöglicht werden. Eine wesentliche Voraus-
setzung dafür ist die Flächenbereitstellung zur Schaffung 
der erforderlichen Start- und Landebahn einschließlich der
Nebeneinrichtungen und Hindernisbegrenzungsflächen.
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Dafür darf nach Maßgabe dieses Gesetzes zugunsten der Freien
und Hansestadt Hamburg enteignet werden.

§ 3

Enteignungsvoraussetzungen

(1) Die Enteignung ist zulässig, wenn für eine Erweiterung
der Start- und Landebahn des Werkflugplatzes in Hamburg-
Finkenwerder einschließlich ihrer Nebeneinrichtungen und
Hindernisbegrenzungsflächen ein Planfeststellungsbeschluss
oder eine Plangenehmigung vorliegt. Ein festgestellter oder
genehmigter Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu
legen und für die Enteignungsbehörde bindend.

(2) Die Enteignung darf nur erfolgen, wenn das planfest-
gestellte oder genehmigte Vorhaben für die Verwirklichung der
in § 1 genannten Ziele erhebliche Bedeutung hat und die 
dauerhafte Sicherung des Enteignungszwecks gemäß § 4 nach-
gewiesen ist.

(3) Die Enteignung setzt voraus, dass die Freie und Hanse-
stadt Hamburg sich bemüht hat, das betreffende Grundstück
und sonstige Rechte im Sinne von § 4 Absatz 1 des Hamburgi-
schen Enteignungsgesetzes in der Fassung vom 11. November
1980 (HmbGVBl. S. 305), zuletzt geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 251, 254), in der jeweils geltenden Fassung zu
angemessenen Bedingungen freihändig zu erwerben.

§ 4

Sicherung des Enteignungszwecks

(1) Zur dauerhaften Sicherung des Enteignungszwecks ist
es erforderlich, dass die Freie und Hansestadt Hamburg mit der
Betreiberin des Werkflugplatzes einen öffentlich-rechtlichen
Vertrag schließt, in dem die Betreiberin des Werkflugplatzes zu
verpflichten ist, sämtliche Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass die Produktion und die Auslieferung von Großraumflug-
zeugen wie dem Airbus A380, die Anlass zur jeweiligen Erwei-
terung gegeben haben, in Hamburg-Finkenwerder erfolgt.

(2) In dem in Absatz 1 genannten Vertrag ist die Betreiberin
des Werkflugplatzes insbesondere zu verpflichten, einen Miet-
vertrag über die zur Erreichung des Enteignungszwecks erfor-
derlichen Flächen zu schließen, der zugunsten der Eigentüme-
rin der Flächen ein Kündigungsrecht für den Fall der Nichter-
füllung der Verpflichtungen aus dem öffentlich-rechtlichen
Vertrag nach Absatz 1 vorsieht. Für den Fall der Kündigung ist
die Betreiberin des Werkflugplatzes zu verpflichten, die
entsprechenden Flächen zu rekultivieren. Die Erfüllung des
Enteignungszwecks ist der Freien und Hansestadt Hamburg
jährlich darzulegen. Im Falle der Nichterfüllung der Verpflich-
tung aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag nach Absatz 1 ist
von der Betreiberin des Werkflugplatzes Ersatz für die Nicht-
erreichung des Enteignungszwecks zu leisten. 

(3) Die zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg ent-
eigneten Grundstücke dürfen nicht an Dritte übertragen wer-
den. Gleiches gilt für Grundstücke, auf denen dingliche oder
persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung berechti-
gen, entzogen worden sind. Ausgenommen ist die Übertragung
an städtische Gesellschaften, die für die Freie und Hansestadt
Hamburg öffentliche Aufgaben wahrnehmen und deren
Anteile vollständig der Freien und Hansestadt Hamburg
zustehen.

§ 5

Enteignungsentschädigung

Für die Enteignung ist von der Freien und Hansestadt
Hamburg Entschädigung zu leisten.

§ 6

Rückenteignung

Wird der Enteignungszweck nicht erreicht, so kann die
Rückenteignung gemäß § 5 des Hamburgischen Enteignungs-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit
§§ 102 und 103 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt
geändert am 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850, 2852), in der jeweils
geltenden Fassung verlangt werden.

§ 7

Vorzeitige Besitzeinweisung

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und
weigert sich die Eigentümerin oder die Besitzerin beziehungs-
weise der Eigentümer oder der Besitzer, den Besitz eines für
den Bau der Erweiterung der Start- und Landebahn des Werk-
flugplatzes in Hamburg-Finkenwerder oder ihrer Nebenein-
richtungen und Hindernisbegrenzungsflächen benötigten
Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller Ent-
schädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteignungs-
behörde die Freie und Hansestadt Hamburg auf Antrag nach
Feststellung des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in
den Besitz einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluss oder
die Plangenehmigung müssen vollziehbar sein. Weiterer
Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen
nach Eingang des Antrags auf Besitzeinweisung mit den
Beteiligten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind die Freie und
Hansestadt Hamburg und die Betroffenen zu laden. Dabei ist
den Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen.
Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die
Betroffenen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den
Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungs-
behörde einzureichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen,
dass auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Besitz-
einweisung und andere im Verfahren zu erledigende Anträge
entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist,
hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der münd-
lichen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen oder
durch eine Sachverständige beziehungsweise einen Sach-
verständigen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine
Abschrift der Niederschrift oder des Ermittlungsergebnisses zu
übersenden. 

(4) Der Beschluss über die Besitzeinweisung ist der Freien
und Hansestadt Hamburg und den Betroffenen spätestens zwei
Wochen nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die
Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehörde
bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf
höchstens zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung über
die vorzeitige Besitzeinweisung an die unmittelbare Besitzerin
beziehungsweise den unmittelbaren Besitzer festgesetzt wer-
den. Durch die Besitzeinweisung wird der Besitzerin bezie-
hungsweise dem Besitzer der Besitz entzogen und die Freie und
Hansestadt Hamburg Besitzerin. Auf dem Grundstück dürfen
das im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben
durchgeführt und die dafür erforderlichen Maßnahmen
getroffen werden.

(5) Die Freie und Hansestadt Hamburg hat für die durch die
vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile
Entschädigung zu leisten, soweit die Nachteile nicht durch die
Verzinsung der Geldentschädigung für die Entziehung oder
Beschränkung des Eigentums oder eines anderen Rechts aus-
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geglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung sind von
der Enteignungsbehörde in einem Beschluss festzusetzen. 

(6) Wird der Planfeststellungsbeschluss oder die Plange-
nehmigung rechtskräftig aufgehoben, so ist auch die vorzeitige
Besitzeinweisung aufzuheben und die vorherige Besitzerin
beziehungsweise der vorherige Besitzer wieder in den Besitz
einzuweisen. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat für alle
durch die Besitzeinweisung entstandenen besonderen Nach-
teile Entschädigung zu leisten. 

(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige Besitzeinweisung
hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung

der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats
nach der Zustellung des Besitzeinweisungsbeschlusses gestellt
und begründet werden.

§ 8

Geltung des Hamburgischen Enteignungsgesetzes

Im Übrigen gelten die Vorschriften des Hamburgischen
Enteignungsgesetzes.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Februar 2004.

Der Senat

Hamburgisches Vergabegesetz

Vom 18. Februar 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher Aufträge der
Freien und Hansestadt Hamburg im Sinne von § 99 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der
Fassung vom 26. August 1998, zuletzt geändert durch Artikel
10 des Gesetzes vom 23. Juli 2002, unabhängig von den Schwel-
lenwerten gemäß §100 GWB.

§ 2
Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand

Die Freie und Hansestadt Hamburg und die sonstigen der
Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden
juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge zusätzlich die Bestimmungen
dieses Gesetzes zu beachten. Ferner gilt dieses Gesetz entspre-
chend für Vereinigungen, Einrichtungen und Unternehmen,
deren Anteile sich unmittelbar oder mittelbar ganz oder über-
wiegend in der Hand der Freien und Hansestadt Hamburg
oder sonstigen der Aufsicht der Freien und Hansestadt Ham-
burg unterstehenden juristischen Personen befinden, soweit
diese öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 98 GWB sind.
Bei Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte gemäß § 100
GWB sind § 97 Absätze 1 bis 5 und die §§ 98 bis 101 GWB
sowie die Vergabeverordnung (Neufassung vom 11. Februar
2003, BGBl. I S. 169 in der jeweils geltenden Fassung) entspre-
chend anzuwenden, jedoch mit der Maßgabe, dass von der Ver-
dingungsordnung für Leistungen und von der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen jeweils nur der erste
Abschnitt Anwendung findet.

§ 3
Tariftreueerklärung

(1) Aufträge für Bauleistungen dürfen nur an solche Unter-
nehmen vergeben werden, die sich bei der Angebotsabgabe
schriftlich verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern bei der Ausführung dieser Leistungen mindestens
das am Ort der Ausführung tarifvertraglich vorgesehene Ent-
gelt zum tarifvertraglich vorgesehenen Zeitpunkt zu bezahlen.
Als Bauleistungen gelten Leistungen des Bauhauptgewerbes
und des Baunebengewerbes. Satz 1 gilt auch für die Vergabe
von Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.

(2) Gelten am Ort der Leistung mehrere Tarifverträge für
dieselbe Leistung, so hat der öffentliche Auftraggeber den gül-
tigen Tarifvertrag des Gewerbes in Hamburg zugrunde zu
legen, der mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbart
wurde.

§ 4
Nachunternehmereinsatz

(1) Der Auftragnehmer darf Leistungen nur auf Nachunter-
nehmer übertragen, wenn der Auftraggeber im Einzelfall
schriftlich zugestimmt hat. Die Bieter sind verpflichtet, schon
bei Abgabe ihres Angebots anzugeben, welche Leistungen an
Nachunternehmer weiter vergeben werden sollen. Soweit Leis-
tungen auf Nachunternehmer übertragen werden, hat sich der
Auftragnehmer auch zu verpflichten, den Nachunternehmern
die für Auftragnehmer geltenden Pflichten der §§ 3, 4 und 7
Absatz 2 aufzuerlegen und die Beachtung dieser Pflichten
durch die Nachunternehmer zu kontrollieren.

(2) Eine nachträgliche Einschaltung oder ein Wechsel eines
Nachunternehmers bedarf ebenfalls der Zustimmung des Auf-
traggebers. Die Zustimmung darf nur wegen mangelnder
Fachkunde, Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit des
Nachunternehmers sowie wegen Nichterfüllung der Nach-
weispflicht gemäß § 6 Absatz 2 versagt werden.

§ 5
Wertung unangemessen niedriger Angebote

Weicht ein Angebot, auf das der Zuschlag erteilt werden
könnte, um mindestens 10 Prozent vom nächst höheren Ange-
bot ab, so hat die Vergabestelle die Kalkulation des Angebots
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zu überprüfen. Im Rahmen dieser Überprüfung sind die Bieter
verpflichtet, die ordnungsgemäße Kalkulation nachzuweisen.
Kommen die Bieter dieser Verpflichtung nicht nach, so kann
die Vergabestelle sie vom weiteren Vergabeverfahren aus-
schließen.

§ 6
Nachweise

(1) Ein Angebot ist von der Wertung auszuschließen, wenn
der Bieter folgende Unterlagen nicht beibringt:
1. aktuelle Nachweise über die vollständige Entrichtung von

Steuern und Beiträgen,
2. einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister, der nicht

älter als drei Monate sein darf, sowie
3. eine Tariftreueerklärung nach § 3.
Bei fremdsprachigen Bescheinigungen ist eine Übersetzung in
die deutsche Sprache beizufügen.

(2) Soll die Ausführung eines Teils des Auftrags einem
Nachunternehmer übertragen werden, so sind bei der Auf-
tragserteilung auch die auf den Nachunternehmer lautenden
Nachweise gemäß Absatz 1 vorzulegen.

§ 7
Kontrollen

(1) Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, Kontrollen
durchzuführen, um die Einhaltung der Vergabevoraussetzun-
gen zu überprüfen. Er darf zu diesem Zweck Einblick in die
Entgeltabrechnungen der Auftragnehmer und der Nachunter-
nehmer und die Unterlagen über die Abführung von Steuern
und Beiträgen gemäß § 6 Absatz 1 sowie in die zwischen Auf-
tragnehmer und Nachunternehmer abgeschlossenen Werkver-
träge nehmen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten auf
die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

(2) Der Auftragnehmer und seine Nachunternehmer haben
vollständige und prüffähige Unterlagen gemäß Absatz 1 über
die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. Auf Verlangen

des öffentlichen Auftraggebers sind ihm diese Unterlagen vor-
zulegen.

§ 8
Sanktionen

(1) Um die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den
§§ 3, 4 und 7 Absatz 2 zu sichern, ist zwischen dem öffentlichen
Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden schuldhaften
Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 Prozent, im Wieder-
holungsfall bis zu 10 Prozent des Auftragswertes zu vereinba-
ren. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe
nach Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der Verstoß
durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder
einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen
wird.

(2) Die öffentlichen Auftraggeber vereinbaren mit dem
Auftragnehmer, dass die Nichterfüllung der in § 3 genannten
Anforderungen durch den Auftragnehmer oder seine Nachun-
ternehmer sowie Verstöße gegen die Verpflichtungen der §§ 4
und 7 Absatz 2 den öffentlichen Auftraggeber zur fristlosen
Kündigung berechtigen.

(3) Hat ein Unternehmen nachweislich mindestens grob
fahrlässig oder mehrfach gegen Verpflichtungen dieses Geset-
zes verstoßen, kann ein Ausschluss von der öffentlichen Auf-
tragsvergabe für die Dauer von mindestens sechs Monaten bis
zu drei Jahren erfolgen.

(4) Die Freie und Hansestadt Hamburg richtet ein Register
über Unternehmen ein, die nach Absatz 3 von der Vergabe
öffentlicher Aufträge ausgeschlossen worden sind.

§ 9
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2004 in Kraft.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf öffentliche
Aufträge, deren Vergabe vor seinem In-Kraft-Treten durch
Bekanntmachung eingeleitet worden ist.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Februar 2004.

Der Senat

Hamburgisches Gesetz

zur Einrichtung und Führung eines Korruptionsregisters

– HmbKorRegG –

Vom 18. Februar 2004

I n h a l t s ü b e r s i c h t
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§ 1

Zweck des Gesetzes

Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit von Unternehmen
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wird in der Freien und
Hansestadt Hamburg bei der zuständigen Behörde ein Kor-
ruptionsregister eingerichtet und geführt.

§ 2

Aufgabe des Korruptionsregisters

(1) Das Korruptionsregister hat die Aufgabe, Daten über
Verfehlungen zum Zwecke der Prüfung des Ausschlusses von
Bietern und Bewerbern von öffentlichen Auftragsverfahren zu
beschaffen (§ 4), zu verarbeiten (§ 5) und an öffentliche Auf-
traggeber zu übermitteln (§ 6).

(2) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Gesetzes sind
die Senatsämter, Fachbehörden, Bezirksämter und Landesbe-
triebe der Freien und Hansestadt Hamburg, die ihrer Aufsicht
unterstehenden öffentlich-rechtlichen Anstalten, Stiftungen
und Körperschaften sowie die Unternehmen des öffentlichen
oder privaten Rechts, bei denen erstere durch mehrheitliche
Beteiligung oder in sonstiger Weise direkt oder indirekt
bestimmenden Einfluss nehmen können. 

§ 3

Verfehlung

(1) Eine Verfehlung im Sinne des § 2 liegt vor, wenn im
Falle eines Selbstständigen durch denjenigen in eigener Per-
son, im Falle eines sonstigen Unternehmens durch einen ver-
antwortlich Handelnden im Rahmen der wirtschaftlichen
Betätigung

1. eine Straftat nach §§ 334, 335 (Bestechung, besonders
schwere Fälle der Bestechung), 333 (Vorteilsgewährung),
253 (Erpressung), 261 (Geldwäsche, Verschleierung
unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 263 (Betrug), 264
(Subventionsbetrug), 265 b (Kreditbetrug), 266 a (Vorent-
halten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 267 (Urkun-
denfälschung), 298 (Wettbewerbsbeschränkende Abspra-
chen bei Ausschreibungen), 299 (Bestechlichkeit und Beste-
chung im geschäftlichen Verkehr) Strafgesetzbuch (StGB),
§§ 19, 20, 20 a oder 22 des Gesetzes über die Kontrolle von
Kriegswaffen,

2. ein Verstoß gegen § 81 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB), insbesondere nach § 14 GWB durch
Preisabsprachen und Absprachen über die Teilnahme am
Wettbewerb oder

3. ein Verstoß nach § 5 Schwarzarbeitsgesetz, gegen § 6 Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz, § 16 Arbeitnehmer-Überlassungs-
gesetz und §§ 3 und 4 des hamburgischen Vergabegesetzes 

begangen wurde.

(2) Eine solche Verfehlung gilt als begangen im Sinne dieses
Gesetzes

1. bei strafrechtlicher Verurteilung,

2. bei Erlass eines Strafbefehls,

3. bei Einstellung des Verfahrens nach § 153 a StPO,

4. bei Erlass eines rechtskräftigen Bußgeldbescheids,

5. nach Einleitung des strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
rens oder eines Bußgeldverfahrens bei Vorliegen eines
Geständnisses des Beschuldigten oder anderer Tatsachen,
die keinen Anlass zu Zweifeln am Vorliegen der Verfehlung
geben.

§ 4

Datenübermittlung an das Korruptionsregister

(1) Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, sobald sie in
Bezug auf dritte Personen und Unternehmen von einer Verfeh-
lung nach § 3 Absatz 1 i.V. m. Absatz 2 Kenntnis nehmen, der
für die Führung des Korruptionsregisters zuständigen Stelle
die in § 5 Absatz 1 genannten Daten zu melden.

(2) Sonstige öffentliche Stellen können, soweit dies nicht
gegen anderweitige Rechtsvorschriften verstößt, Personen und
Unternehmen melden, von denen sie wissen, dass diese Ver-
fehlungen i. S. des § 3 begangen haben.

(3) Erlangt die für die Führung des Korruptionsregisters
zuständige Behörde auf anderem Weg Kenntnis von einer
möglichen Verfehlung, so hat sie das Vorliegen der Verfehlung
durch Anfrage bei den zuständigen Gerichten, Staatsanwalt-
schaften, Ordnungsbehörden oder anderen Behörden nachzu-
prüfen.

§ 5

Datenspeicherung beim Korruptionsregister

(1) Im Korruptionsregister werden die folgenden, nach § 4
erhobenen Daten zu Verfehlungen im Sinne des § 3 gespei-
chert:

1. Name und Adresse der meldenden Stelle,

2. Name und Adresse der gemeldeten Person oder des gemel-
deten Unternehmens,

3. vertretungsberechtigte Personen des Unternehmens,

4. Gewerbe, Art der wirtschaftlichen Tätigkeit der gemeldeten
Person bzw. des Unternehmens,

5. Handelsregisternummer,

6. im Fall des Ausschlusses von der öffentlichen Auftragsver-
gabe durch die meldende Stelle Datum und Dauer des Aus-
schlusses,

7. Art der Verfehlung nach § 3 Absatz 1 sowie die wesentlichen
tatsächlichen Umstände für einen Ausschlussgrund,

8. Art des Nachweises der Verfehlung nach § 3 Absatz 2,

9. Informationen über die Leistung von Schadenersatz und
die Mitwirkung bei der Aufklärung des Sachverhalts im
Zusammenhang mit der Verfehlung. Soweit ein Verstoß aus-
schließlich der Zweigniederlassung eines Unternehmens
zuzurechnen ist, erfolgt nur ein Hinweis auf diese. Haben
einzelne Verantwortliche die Verfehlung im Sinne des § 3
Absatz 1 begangen und ist die Verfehlung nicht auf struktu-
relle oder organisatorische Mängel in dem Unternehmen
zurückzuführen, so erfolgt nur eine Speicherung der verant-
wortlich handelnden Personen.

(2) Vor einer Speicherung wird durch Anfrage bei den
Gerichten, der Staatsanwaltschaft oder weiterer Behörden
geprüft, ob die erhobenen Daten wahrheitsgemäß sind. Soweit
für die Überprüfung der gemeldeten Daten Angaben öffent-
licher Stellen des Bundes oder gemeldeten Daten Angaben
öffentlicher Stellen des Bundes oder anderer Bundesländer
erforderlich sind, ist die zur Führung des Korruptionsregisters
zuständige Behörde ermächtigt, diese Angaben anzufordern,
soweit die Übermittlung nicht gegen Vorschriften des Bundes
oder des beteiligten Bundeslandes verstößt.

(3) Vor einer Speicherung wird die Person bzw. das Unter-
nehmen von der zuständigen Stelle angehört. Die Register-
behörde kann im Ausnahmefall von einer Speicherung abse-
hen, wenn die Speicherung bei Einbeziehung aller Umstände
eine unzumutbare Härte darstellen würde.
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(4) Liegen die Voraussetzungen für die Eintragung nicht
vor oder sind sie entfallen oder sind die Angaben im Register
fehlerhaft oder unvollständig, so hat der Betroffene einen
Anspruch auf unverzügliche Löschung, Berichtigung oder
Ergänzung des Registers. Sonstige Speicherungen werden
gelöscht, wenn sie zum Ausschluss von öffentlichen Vergabe-
verfahren nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch am
Ende des fünften Jahres nach Feststellung einer Verfehlung.

(4) Erhält ein öffentlicher Auftraggeber Kenntnis von
Umständen, die eine weitere Speicherung im Korruptionsregis-
ter ausschließen, so hat er dies der Registerbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen. Andere öffentliche Stellen haben insofern ein
Melderecht.

§ 6

Anfrage, Datenübermittlung und Ausschluss

(1) Jede Person und jedes Unternehmen kann sich von der
für die Führung des Korruptionsregisters zuständigen
Behörde einen Auszug der Eintragungen zu der eigenen Per-
son oder dem Unternehmen ausstellen lassen. Die meldende
Stelle nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 wird nur mitgeteilt, wenn
sie eine öffentliche Stelle war. Liegen keine Eintragungen vor,
erteilt das Korruptionsregister eine entsprechende Bestäti-
gung.

(2) Vor der Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem Auf-
tragsvolumen von mehr als 25.000 Euro bei Bauleistungen und
von mehr als 10.000 Euro bei sonstigen Verträgen sind Bieter
verpflichtet, dem Auftraggeber Auszüge aus dem Korruptions-
register nach Absatz 1 vorzulegen für ihr Unternehmen und
für die im Vergabeverfahren verantwortlich handelnden Perso-
nen. Öffentliche Auftraggeber sind vor der Vergabe eines sol-
chen Auftrags verpflichtet, sich von dem Bieter bzw. Bewerber
Auszüge aus dem Korruptionsregister vorlegen zu lassen, die
zum Zeitpunkt der Vergabeentscheidung nicht älter als sechs
Monate sind.

(3) Geht aus einer Mitteilung nach Absatz 2 eine Eintra-
gung im Korruptionsregister hervor, entscheidet der öffentli-
che Auftraggeber selbständig, ob auf Grund der übermittelten
Daten ein Ausschluss des Bieters bzw. Bewerbers bei der Ver-
gabe eines öffentlichen Auftrags erfolgt. Vergibt der öffentliche
Auftraggeber den Auftrag an einen Bieter bzw. Bewerber, der
in das Korruptionsregister eingetragen ist, hat er diese Ent-
scheidung zu begründen. Die Begründung ist aktenkundig zu
machen.

(4) Jeder öffentliche Auftraggeber kann unter Darlegung,
dass er an eine Person oder ein Unternehmen einen bestimm-
ten Auftrag vergeben will, von der für die Führung des Kor-
ruptionsregisters zuständigen Behörde Auskunft über die Ein-
tragungen eines Bieters bzw. Bewerbers im Korruptionsregis-
ter verlangen.

(5) Die Daten aus dem Korruptionsregister dürfen nur für
die jeweilige Vergabeentscheidung verwendet werden und sind
nach Abschluss des Vergabeverfahrens vom öffentlichen Auf-
traggeber zu löschen.

(6) Jeder öffentliche Auftraggeber des Bundes oder eines
anderen Bundeslandes kann, wenn dort ein dem Hamburgi-
schen Korruptionsregister entsprechendes Register geführt
wird, unter Darlegung, dass er an eine Person oder ein Unter-
nehmen einen bestimmten Auftrag vergeben will, von der für
die Führung des Korruptionsregisters zuständigen Behörde
Auskunft verlangen, welche Daten zu der Person oder dem
Unternehmen im Korruptionsregister eingetragen sind.
Absatz 5 gilt entsprechend; hierauf ist er hinzuweisen.

§ 7

Sicherheit der Datenübermittlung

(1) Datenübermittlungen durch das Register und an das
Register erfolgen schriftlich. Elektronisch übermittelte Aus-
künfte an betroffene Unternehmen und Personen sind zu ver-
schlüsseln. 

(2) Die elektronische Datenübermittlung zwischen öffent-
lichen Auftraggebern und dem Register ist mindestens mit
einer fortgeschrittenen Signatur nach dem Signaturgesetz zu
versehen, oder es ist nach dem Stand der Technik entspre-
chend sicherzustellen, dass die Identität der übermittelnden
Stelle und des Absenders sowie die Unversehrtheit und Au-
thentizität der Daten gewährleistet sowie eine unbefugte Ein-
sichtnahme Dritter ausgeschlossen sind. Im Fall der Nutzung
allgemein zugänglicher Netze sind Verschlüsselungsverfahren
anzuwenden.

§ 8

Anwendbarkeit des Landesdatenschutzgesetzes

Im Übrigen gilt das Hamburgische Datenschutzgesetz
sinngemäß auch, soweit von diesem Gesetz andere als natür-
liche Personen betroffen sind.

§ 9

Sofortiger Vollzug

Widersprüche gegen Entscheidungen der zuständigen
Behörde hinsichtlich der Speicherung von Daten im Korrup-
tionsregister haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 10

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Februar 2004.

Der Senat
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Teil 1:

Allgemeine Vorschriften und Betrieb einer Seilbahn

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Unternehmen von
Seilbahnen für den Personenverkehr, die 

1. ihren Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg (Ham-
burg) haben oder 

2. in Hamburg Seilbahnen betreiben hinsichtlich dieser
Anlagen

sowie auf das Inverkehrbringen oder den Einbau von Seil-
bahnsicherheitsbauteilen und -teilsystemen in Hamburg.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. Aufzüge im Sinne der Richtlinie 95/16/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Aufzüge (ABl. L 213 S. 1), 

2. seilbetriebene Straßenbahnen herkömmlicher Bauart,

3. zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzte Anlagen,

4. feststehende und verfahrbare Jahrmarktgeräte sowie An-
lagen in Vergnügungsparks, die zur Freizeitgestaltung und
nicht als Personenverkehrsmittel dienen,

5. bergbauliche Anlagen sowie zu industriellen Zwecken auf-
gestellte und genutzte Anlagen,

6. seilbetriebene Fähren, Zahnradbahnen und durch Ketten
gezogene Anlagen,

7. Schleppanlagen für Wasserskifahrer und Gleitschirmflieger.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Seilbahnen sind aus mehreren Bauteilen errichtete
Anlagen, mit denen Personen in Fahrzeugen oder mit Schlepp-
einrichtungen durch Seile entlang einer Trasse bewegt werden.
Seilbahnen werden nach ihrer Funktionsweise unterschieden
in: 
1. Standseilbahnen und andere Anlagen, deren Fahrzeuge von

Rädern oder anderen Einrichtungen getragen und durch
ein oder mehrere Seile bewegt werden,

2. Seilschwebebahnen, deren Fahrzeuge von einem oder
mehreren Seilen getragen beziehungsweise bewegt werden,
einschließlich Kabinen- und Sesselbahnen oder

3. Schleppaufzüge, bei denen mit geeigneten Vorrichtungen
Benutzer durch ein Seil fortbewegt werden.

(2) Anlage ist das an seinem Bestimmungsort errichtete, aus
der Infrastruktur und den im Anhang aufgezählten Teil-
systemen bestehende Gesamtsystem. 

(3) Sicherheitsbauteil ist ein Grundbestandteil, eine Gruppe
von Bestandteilen, eine Unterbaugruppe oder eine vollständige
Baugruppe sowie jede Einrichtung, die zur Gewährleistung der
Sicherheit Teil der Anlage und in der Sicherheitsanalyse ausge-
wiesen ist und deren Ausfall oder Fehlfunktion die Sicherheit
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Hamburgisches Seilbahngesetz

Vom 18. Februar 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

I n h a l t s ü b e r s i c h t
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oder Gesundheit von Personen, seien es Fahrgäste, Betriebs-
personal oder Dritte, gefährdet.

(4) Teilsystem ist jedes der im Anhang bestimmten Teile
einer Anlage.

(5) Die Infrastruktur besteht aus der Linienführung, den
Systemdaten und den Stations- und Streckenbauwerken
einschließlich ihrer Fundamente.

§ 3

Grundpflichten

(1) Seilbahnen müssen sicher errichtet, unterhalten und
betrieben werden. 

(2) Anlagen und ihre Infrastruktur, Teilsysteme sowie
Sicherheitsbauteile einer Anlage müssen den Anforderungen
nach Artikel 3 der Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für
den Personenverkehr (ABl. L 106 S. 21) entsprechen. Bei der
Anlage ist jeweils eine Kopie der Sicherheitsanalyse nach Arti-
kel 4 und der Konformitätserklärungen nach den Artikeln 7
und 10 dieser Richtlinie aufzubewahren.

(3) Die Gewähr für eine sichere Betriebsführung ist dadurch
zu bieten, dass

1. der Betreiber als Unternehmer und die für die Führung der
Geschäfte bestellten Personen zuverlässig sind,

2. die der Aufsichtsbehörde benannten und für den Betrieb
der Seilbahn verantwortlichen Personen (Betriebsleiter und
seine Stellvertreter) die erforderliche persönliche Eignung
und Fachkunde haben,

3. der Betreiber finanziell leistungsfähig ist und

4. für die Seilbahn eine Haftpflichtversicherung zur Deckung
der durch Betriebsunfälle verursachten Personen- und
Sachschäden bei einem im Inland zum Betrieb einer sol-
chen Haftpflichtversicherung befugten Versicherer besteht,
wobei die Mindesthöhe der Versicherungssumme insgesamt
fünf Millionen Euro je Schadensereignis betragen und für
jede Versicherungsperiode mindestens zwei mal zur Ver-
fügung stehen muss.

(4) Die Versicherungspflicht bezieht sich nicht auf solche
Schäden, für die die Seilbahn aus einem Frachtvertrag haftet.

(5) Der Betreiber einer Seilbahn und die für die Führung
der Geschäfte der Seilbahn bestellten Personen sind als zuver-
lässig anzusehen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass
sie die Geschäfte einer Seilbahn unter Beachtung der für die
Seilbahnen geltenden Vorschriften führen sowie die Allge-
meinheit beim Betrieb der Seilbahn vor Schäden und Gefahren
bewahren werden.

§ 4

Genehmigung

(1) Die Errichtung und der Betrieb einer Seilbahn bedürfen
der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Mit der
Genehmigung legt die Aufsichtsbehörde die notwendigen
Betriebsbedingungen und -beschränkungen sowie Maßgaben
für die Instandhaltung, Einstellungen und Wartung fest.

(2) Mit dem Antrag auf Genehmigung der Errichtung oder
Änderung einer Anlage sind der Aufsichtsbehörde Sicherheits-
analyse und -bericht gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2000/9/EG
sowie die EG-Konformitätserklärungen für Sicherheitsbauteile
und Teilsysteme vorzulegen. Sicherheitsanalyse und -bericht
dürfen nur von einer gemäß § 18 benannten Stelle erstellt
werden.

(3) Der Genehmigung bedarf auch

1. jede Erweiterung oder wesentliche Änderung der Seilbahn
oder ihres Betriebs,

2. die Übertragung der aus der Genehmigung erwachsenen
Rechte und Pflichten,

3. die Übertragung der Betriebsführung auf einen anderen,

4. die Bestellung und Änderung der für den Betrieb der
Seilbahn verantwortlichen Personen.

(4) Die Genehmigung ist auf schriftlichen Antrag zu ertei-
len, wenn die an den jeweiligen Genehmigungstatbestand
gestellten öffentlich-rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.

(5) Die Genehmigung ist zu befristen und kann mit Neben-
bestimmungen versehen werden. Die Genehmigung gilt längs-
tens 15 Jahre und wird auf rechtzeitigen Antrag angemessen
verlängert, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer
Genehmigung fortbestehen.

§ 5

Betriebsleiterbestellung

(1) Als für den Betrieb der Seilbahn verantwortliche Person
(§ 3 Absatz 3 Nummer 2) sind ein Betriebsleiter und min-
destens ein Stellvertreter zu bestellen. Betriebsleiter müssen
nicht Mitarbeiter des Betreibers der Seilbahn sein; ihnen dür-
fen weitere Aufgaben übertragen sein. Sie müssen von anderen
Aufgaben befreit werden, soweit es ihre Aufgabenerfüllung als
Betriebsleiter erfordert. Als Betriebsleiter oder Stellvertreter
kann der Betreiber auch sich selbst oder eine vertretungs-
berechtigte Person benennen.

(2) Unbeschadet der Verantwortlichkeit des Betreibers der
Seilbahn ist der Betriebsleiter für den ordnungsgemäßen und
sicheren Seilbahnbetrieb verantwortlich. Der Betriebsleiter hat
insbesondere

1. die für die Sicherheit erforderlichen Anordnungen zur
Ausführung von Rechtsvorschriften und von Anweisungen
der Aufsichtsbehörde zu treffen und zu veranlassen,

2. die Einhaltung von Rechtsvorschriften und von Anweisun-
gen der Aufsichtsbehörde sowie von betrieblichen Anord-
nungen einschließlich derjenigen für die fachliche Aus-
bildung und Fortbildung sowie für die Bemessung und die
Verwendung des Betriebspersonals zu überwachen, die

a) das sichere Betreiben der Seilbahn,

b) den sicheren Bau und den Zustand der Seilbahn und

c) die sichere Durchführung der Fahrten betreffen,

3. für die Zusammenarbeit in dem Seilbahnbetrieb Sorge zu
tragen, soweit dies für das sichere Betreiben der Seilbahn
erforderlich ist,

4. die Diensteinteilung des Betriebspersonals vom Stand-
punkt der Sicherheit aus zu überwachen.

(3) Der Betriebsleiter kann sich zur Erfüllung seiner Auf-
gaben örtlicher Betriebsleiter bedienen, wenn sie fachlich und
persönlich geeignet sind.

(4) Der Betriebsleiter berät die Seilbahnbetreiber und die
für die Führung der Geschäfte bestellten Personen in allen
Angelegenheiten, die für die Sicherheit der Seilbahn bedeut-
sam sein können. Er ist insbesondere verpflichtet, auf die Ver-
besserung der Sicherheit hinzuwirken sowie Unfälle und
besondere Vorkommnisse zu untersuchen, die festgestellten
Mängel mitzuteilen und Maßnahmen für die Beseitigung der
Mängel vorzuschlagen und auf die Beseitigung hinzuwirken.
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(5) Seilbahnbetreiber haben insbesondere durch organisato-
rische Maßnahmen sicherzustellen, dass der Betriebsleiter
keine die Betriebssicherheit einschränkenden Weisungen
erhält, bei allen mit seinen Aufgaben zusammenhängenden
Angelegenheiten beteiligt wird und die für seine Aufgabener-
füllung erforderliche Information und Unterstützung erhält.
Es ist vorzusehen, dass der Betriebsleiter hinsichtlich der
Betriebssicherheit der Seilbahn dem Betriebspersonal Weisun-
gen erteilen kann. Ihm steht das Recht zu, dem Betreiber der
Seilbahn oder den für die Führung ihrer Geschäfte bestellten
Personen direkt Bericht zu erstatten. Werden von ihm vorge-
schlagene Maßnahmen nicht durchgeführt, sind ihm die
Gründe schriftlich mitzuteilen.

(6) Der Betriebsleiter darf wegen der Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

§ 6

Aufnahme des Betriebs

(1) Die Aufnahme des Betriebs einer Seilbahn bedarf der
Freigabe durch die Aufsichtsbehörde. Einer entsprechenden
Freigabe bedarf es auch zur Umsetzung der Änderungsgeneh-
migung nach § 4 Absatz 3 Nummer 1. Die Freigabe erfolgt,
wenn die Anforderungen dieses Gesetzes, der auf ihm beruhen-
den Rechtsverordnungen sowie der nach diesem Gesetz erteil-
ten Genehmigungen erfüllt sind. 

(2) Die Freigabe gilt als erfolgt, wenn dem Betreiber nicht
innerhalb von sechs Wochen nach Eingang seines schriftlichen
Antrags eine vom Antrag abweichende Entscheidung der Auf-
sichtsbehörde zugeht. Die Aufsichtsbehörde kann von vorn-
herein schriftlich erklären, dass sie von einer Freigabeprüfung
absieht.

§ 7

Mitteilungspflichten 

Treten besondere Vorkommnisse sowie gefährliche Ereig-
nisse ein oder ändern sich Umstände beim Betreiber der
Seilbahn, die die Pflichten aus § 3 wesentlich berühren, ist dies
der Aufsichtsbehörde ohne Aufforderung unverzüglich anzu-
zeigen. Dies betrifft insbesondere die Änderung der Zusam-
mensetzung der Unternehmensleitung, der Anschrift oder der
Firma des Unternehmens, die Änderung der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Betreibers oder solche Änderungen, die den
Bestand der Haftpflichtversicherung betreffen.

§ 8

Widerruf der Genehmigung

(1) Unbeschadet anderer Vorschriften ist die Genehmigung
für den Betrieb einer Seilbahn zu widerrufen, wenn die Erfül-
lung der Pflichten nach § 3 nicht mehr gewährleistet ist und
nicht durch Anordnungen der Aufsichtsbehörde innerhalb
einer angemessenen Frist Abhilfe geleistet wird oder werden
kann. Der Widerruf kann für einen Teil der Genehmigung
erfolgen, wenn sich der Mangel der Genehmigungsvorausset-
zungen auf einen abtrennbaren Teil des Seilbahnbetriebs
bezieht und die Genehmigungsvoraussetzungen im Übrigen
vorliegen. 

(2) Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde hat der Betreiber
einer Seilbahn den Nachweis zu führen, dass die ihm gesetzlich
obliegenden arbeitsrechtlichen, sozialrechtlichen oder steuer-
rechtlichen Verpflichtungen erfüllt werden. Die Finanzbehör-
den dürfen der Aufsichtsbehörde Mitteilung über die wieder-
holte Nichterfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen
oder die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 284
der Abgabenordnung machen. Die Mitteilung der Finanz-

behörden darf nur für Zwecke des Widerrufsverfahrens ver-
wendet werden. 

(3) Weiter hat der Widerruf zu erfolgen, wenn die dauernde
Einstellung des Seilbahnbetriebs angeordnet worden ist.

§ 9

Benutzung öffentlicher Wege

(1) Wird durch eine Seilbahn ein öffentlicher Weg benutzt,
hat der Betreiber dem Wegebaulastträger den Mehraufwand zu
erstatten, der ihm im Zusammenhang mit der Benutzung
durch die Seilbahn entsteht.

(2) Erlischt das Recht zur Benutzung des öffentlichen Wegs,
hat derjenige, der die Seilbahn auf dem öffentlichen Weg
betrieben hat, auf Verlangen des Wegebaulastträgers innerhalb
einer angemessenen Frist die Seilbahnanlage zu entfernen und
den Zustand des Weges entsprechend dem übrigen Weg herzu-
stellen.

§ 10

Baubeschränkungen und Schutzmaßnahmen

(1) Längs der Trassen von Seilbahnen dürfen bauliche 
Anlagen, Anpflanzungen und sonstige Einrichtungen nicht
errichtet, angelegt oder unterhalten werden, soweit sie die
Betriebssicherheit der Seilbahn beeinträchtigen.

(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 gelten auch dann,
wenn ein Plan zur Errichtung einer Seilbahnanlage im Plan-
feststellungsverfahren ausgelegt worden ist oder den Betroffe-
nen Gelegenheit zur Einsichtnahme in den Plan gegeben wor-
den ist.

(3) Beeinträchtigen bauliche Anlagen, Anpflanzungen oder
sonstige Einrichtungen innerhalb des in Absatz 1 angegebenen
Bereichs die Betriebssicherheit der Seilbahn oder ist eine
solche Beeinträchtigung zu besorgen, so kann die Aufsichts-
behörde die Beseitigung verlangen. 

(4) Wenn die Betriebssicherheit von Seilbahnen es erfor-
dert, haben die Eigentümer und Besitzer benachbarter Grund-
stücke die notwendigen Vorkehrungen zu dulden, um nachtei-
lige Einwirkungen der Natur auf die Seilbahn, wie Schnee-
verwehungen und Überschwemmungen, zu verhindern. Die
Aufsichtsbehörde teilt die durchzuführenden Maßnahmen
dem Pflichtigen zwei Wochen vor ihrer Durchführung mit, es
sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Der Pflichtige ist berechtigt,
die Maßnahmen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde
selbst durchzuführen. 

(5) Wird der Pflichtige durch eine Beschränkung oder
Inanspruchnahme unzumutbar belastet, ist er auf Kosten des
Betreibers der Seilbahn zu entschädigen. Auf Antrag des
Pflichtigen kann die Ausführung einer Inanspruchnahme oder
Beschränkung davon abhängig gemacht werden, dass der
Betreiber der Seilbahn für die Entschädigung Sicherheit in
Höhe der festgesetzten Entschädigung leistet.

Teil 2:

Planfeststellung

§ 11

Planfeststellung, Plangenehmigung

(1) Anlagen dürfen nur errichtet oder geändert werden,
wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist. Dabei sind die von
dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange
einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der
Abwägung zu berücksichtigen.
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(2) Anstelle des Planfeststellungsbeschlusses kann eine
Plangenehmigung erteilt werden, wenn mit den Trägern öffent-
licher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das
Benehmen hergestellt worden ist und Rechte anderer nicht
oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden oder die Betroffe-
nen sich mit der Inanspruchnahme Ihres Eigentums oder eines
anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben.

(3) Änderungen, die nur unwesentlich sind, bedürfen kei-
ner Planfeststellung oder Plangenehmigung. Änderungen sind
nur dann unwesentlich, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den vom
Plan Betroffenen entsprechende schriftliche Vereinbarun-
gen getroffen worden sind,

2. andere öffentliche Belange nicht berührt sind oder die
erforderlichen behördlichen Entscheidungen vorliegen und
sie dem Plan nicht entgegenstehen und

3. sie keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen.

§ 12

Veränderungssperre und Vorkaufsrecht

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststel-
lungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betrof-
fenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73
Absatz 3 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes –
HmbVwVfG – vom 9. November 1977 [HmbGVBl. S. 333, 402],
zuletzt geändert am 27. August 1997 [HmbGVBl. S. 441]), dür-
fen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inan-
spruchnahme wesentlich wertsteigernde oder die geplanten
Baumaßnahmen erheblich erschwerende Veränderungen nicht
vorgenommen werden (Veränderungssperre). Veränderungen,
die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind,
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher aus-
geübten Nutzung werden davon nicht berührt. Unzulässige
Veränderungen bleiben bei der Anordnung von Vorkehrungen
und zur Errichtung oder Unterhaltung von Anlagen (§ 74
Absatz 2 HmbVwVfG) und im Entschädigungsverfahren
unberücksichtigt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre über vier Jahre, können
die Eigentümer für die dadurch entstandenen Vermögensnach-
teile Entschädigung verlangen.

(3) In den Fällen von Absatz 1 Satz 1 steht dem Vorhaben-
träger an den betroffenen Flächen ein Vorkaufsrecht zu.

§ 13

Enteignung

(1) Für Zwecke des Baus und des Ausbaus von Betriebsanla-
gen einer Seilbahn, die dem öffentlichen Verkehr dient, ist die
Enteignung zulässig, soweit sie zur Ausführung eines nach § 11
festgestellten oder genehmigten Plans notwendig ist. Der fest-
gestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungsverfahren
zugrunde zu legen und bindet die über die Enteignung ent-
scheidende Behörde. 

(2) Hat sich ein Betroffener mit der Inanspruchnahme sei-
nes Eigentums schriftlich einverstanden erklärt, kann das Ent-
schädigungsverfahren unmittelbar durchgeführt werden.

(3) Im Übrigen gilt das Hamburgische Enteignungsgesetz
in der Fassung vom 11. November 1980 (HmbGVBl. S. 305),
zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251, 254) in der
jeweils geltenden Fassung.

Teil 3:

Sicherheitsbauteile und Teilsysteme

§ 14

Sicherheitsbauteile

(1) Sicherheitsbauteile dürfen nur in Verkehr gebracht wer-
den, wenn sie dazu beitragen, dass Anlagen, in die sie eingebaut
werden, die grundlegenden Anforderungen aus dem Anhang II
der Richtlinie 2000/9/EG erfüllen.

(2) Sicherheitsbauteile dürfen nur dann eingebaut oder in
Betrieb genommen werden, wenn sie dazu beitragen, dass Anla-
gen, in die sie eingebaut werden, die Sicherheit von Personen
und gegebenenfalls die Sicherheit von Gütern bei sach-
gemäßem Einbau, sachgemäßer Wartung und bestimmungs-
gemäßem Betrieb nicht gefährden können.

(3) Soll ein Sicherheitsbauteil in Verkehr gebracht werden,
muss es gemäß dem Verfahren nach Artikel 7 der Richtlinie
2000/9/EG einer Konformitätsprüfung unterzogen werden. Die
Konformität eines Sicherheitsbauteils mit den Anforderungen
der Richtlinie 2000/9/EG ist durch die Anbringung eines CE-
Konformitätskennzeichens auf dem Sicherheitsbauteil kennt-
lich zu machen und durch eine Erklärung nach Artikel 7 der
Richtlinie 2000/9/EG nachzuweisen.

§ 15

Teilsysteme

(1) Teilsysteme dürfen nur in Verkehr gebracht werden,
wenn sie dazu beitragen, dass Anlagen, in die sie eingebaut wer-
den, die auf sie anwendbaren Anforderungen aus dem Anhang
II der Richtlinie 2000/9/EG erfüllen. 

(2) Teilsysteme dürfen nur dann eingebaut werden, wenn sie
dazu beitragen, dass Anlagen, in die sie eingebaut werden, die
Sicherheit von Personen und gegebenenfalls die Sicherheit von
Gütern bei sachgemäßem Einbau, sachgemäßer Wartung und
bestimmungsgemäßem Betrieb nicht gefährden können.

(3) Soll ein Teilsystem in Verkehr gebracht werden, muss es
gemäß dem Verfahren nach Artikel 10 der Richtlinie 2000/9/EG
einer Konformitätsprüfung unterzogen werden. Das Teil-
system darf nur zusammen mit den in Artikel 10 der Richtlinie
2000/9/EG genannten Unterlagen in Verkehr gebracht werden.

§ 16

Konformitätsüberwachung

(1) Stellt sich heraus, dass 

1. ein mit dem CE-Konformitätskennzeichen versehenes
Sicherheitsbauteil, das bestimmungsgemäß in Verkehr
gebracht und verwendet wird, oder 

2. ein Teilsystem, für das eine EG-Konformitätserklärung
vorliegt und das bestimmungsgemäß verwendet wird, 

die Sicherheit und Gesundheit von Personen oder die Sicher-
heit von Gütern gefährden kann, trifft die Aufsichtsbehörde
die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

(2) Ist ein Sicherheitsbauteil unberechtigterweise mit einem
CE-Konformitätskennzeichen versehen worden, trifft die Auf-
sichtsbehörde gegenüber demjenigen, der das CE-Konfor-
mitätskennzeichen angebracht und die Konformität festge-
stellt hat, die erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern,
dass das Sicherheitsbauteil weiter ungerechtfertigt als konform
bezeichnet wird und um die ordnungsgemäße Konformitäts-
bewertung für die Zukunft sicher zu stellen. Unbeschadet des
Satzes 1 ist der Hersteller oder sein in der Europäischen
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Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter verpflichtet, die
Übereinstimmung des Sicherheitsbauteils mit den Vorschrif-
ten über die CE-Konformitätskennzeichnung herzustellen 
und zu verhindern, dass weitere nicht-konforme Sicherheits-
bauteile im Verkehr bleiben. Sind andere Maßnahmen nicht
geeignet, muss das Sicherheitsbauteil zurückgerufen werden. 

(3) Ist ein Teilsystem unberechtigterweise mit einer EG-
Konformitätserklärung versehen worden, trifft die Aufsichts-
behörde gegenüber demjenigen, der die Konformität festge-
stellt hat, die erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern,
dass das Teilsystem weiter ungerechtfertigt als konform
bezeichnet wird, und um die ordnungsgemäße Konformitäts-
bewertung für die Zukunft sicher zu stellen.

(4) Die Aufsichtsbehörde trifft die erforderlichen Maßnah-
men, um die Pflichten des Herstellers oder seines Bevollmäch-
tigten nach Absatz 2 Sätze 2 und 3 durchzusetzen.

(5) Die Aufsichtsbehörde unterrichtet das zuständige
Bundesministerium und die anderen Bundesländer über die
getroffenen Maßnahmen sowie über die Gründe, aus denen
sich ergibt, dass die Voraussetzungen für die Feststellung der
Konformität nicht vorliegen. 

§ 17

Anbringen des CE-Konformitätskennzeichens

(1) Das CE-Konformitätskennzeichen ist auf Sicherheits-
bauteilen so anzubringen, dass es gut sichtbar ist. Ist es am
Sicherheitsbauteil nicht direkt anzubringen, muss es auf einem
mit dem Sicherheitsbauteil fest verbundenen Etikett ange-
bracht werden. Es darf durch weitere Kennzeichen nicht in
seiner Erkennbarkeit beeinträchtigt werden. 

(2) Es dürfen keine Merkmale angebracht werden, die 
mit dem CE-Konformitätskennzeichen verwechselt werden
können.

§ 18

Benannte Stellen 

(1) Die Aufsichtsbehörde benennt Stellen, die die Konfor-
mitätsprüfung durchführen, Prüfbescheinigungen ausstellen
sowie die CE-Konformitätskennzeichen anbringen. Die
Stellen müssen den Anforderungen nach Anhang VIII der
Richtlinie 2000/9/EG entsprechen.

(2) Der Antrag auf Benennung ist bei der Aufsichtsbehörde
schriftlich einzureichen. Die Benennung erfolgt, wenn der
Antragsteller durch die zuständige Behörde akkreditiert wor-
den ist, er einer Überwachung durch die zuständige Behörde
zugestimmt hat und im Sinne von Absatz 3 ausreichend ver-
sichert ist. 

(3) Der Antragsteller ist verpflichtet, zur Erfüllung von
Schadensersatzverpflichtungen, die durch die Tätigkeit als
Konformitätsbewertungsstelle entstehen, einen Haftpflicht-
versicherungsvertrag mit einem zum Geschäftsbetrieb in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Versicherer abzu-
schließen und aufrechtzuerhalten oder einer Versicherungsge-
meinschaft in der Bundesrepublik Deutschland anzugehören,
welche die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtun-
gen übernimmt. Die Vorschriften der §§ 158 b bis 158 k des
Gesetzes über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908
(BGBl. III 7632-1), zuletzt geändert am 26. November 2001
(BGBl. I S. 3138, 3179), in der jeweils geltenden Fassung über
die Pflichtversicherung finden entsprechende Anwendung.
Die Deckungssumme muss mindestens 5 Millionen Euro
betragen. Die zur Erfüllung der Versicherungspflicht abge-
schlossenen Vereinbarungen müssen die Verpflichtung des 
Versicherers enthalten, der Aufsichtsbehörde unverzüglich

anzuzeigen, wenn der Antragsteller seinen Verpflichtungen aus
dem Vertrag nicht nachkommt und dadurch das Weiter-
bestehen der Versicherung gefährdet wird oder wenn der 
Vertrag geändert oder beendet wird.

(4) Die Aufsichtsbehörde meldet die benannte Stelle dem
zuständigen Bundesministerium und den Bundesländern. 

(5) Die benannten Stellen haben zur Durchführung der
Konformitätsprüfung sowie zur Qualitätskontrolle entspre-
chend den Verfahren nach den Anhängen V und VII der Richt-
linie 2000/9/EG die Befugnis, Stätten zu betreten, in denen
Sicherheitsbauteile und Teilsysteme entwickelt, hergestellt
und gelagert werden, und die Befugnis, Auskünfte und die
Vorlage von Unterlagen betreffend die Entwicklung, die Her-
stellung und das Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen
und Teilsystemen zu verlangen. 

Teil 4:

Aufsicht über Seilbahnen

§ 19

Überwachung und Anordnungsbefugnisse

(1) Die Aufsichtsbehörde überwacht den Betrieb von
Seilbahnen und die Einhaltung der Pflichten aus § 3. 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist befugt, Anordnungen zur
Erfüllung der Pflichten aus § 3 zu treffen. 

(3) Der Betreiber der Seilbahn und das Personal sind
verpflichtet, auf Verlangen der Aufsichtsbehörde und den von
ihr Beauftragten im Rahmen der Aufsicht

1. die geforderten Auskünfte zu erteilen und Nachweise zu
erbringen,

2. Hilfsmittel zu stellen und Hilfestellungen zu bieten, 

3. jederzeit den Zutritt zu Grundstücken, Geschäftsräumen
und Betriebsanlagen einschließlich der Vorrichtungen zur
Personenbeförderung zu gewähren und die Mitfahrt zu
gestatten und

4. die Einsicht in die Bücher, Geschäftspapiere und Unter-
lagen des Unternehmens und über den Betrieb der Seilbahn
zu gewähren.

(4) Die Aufsichtsbehörde sowie die von ihr Beauftragten
dürfen Gegenstände sowie Aufzeichnungen über den Seilbahn-
betrieb, Meldungen und Störungen zur Untersuchung gefähr-
licher Ereignisse in amtliche Verwahrung nehmen.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann ihre Anordnung mit
Zwangsmitteln nach den Vorschriften des Hamburgischen
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 13. März 1961
(HmbGVBl. S. 79, 136), zuletzt geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 251, 252), durchsetzen. Die Höhe des Zwangs-
gelds beträgt bis zu 500 000 Euro. 

Teil 5:

Verordnungsermächtigungen, Ordnungswidrigkeiten und
Schlussbestimmung

§ 20

Verordnungsermächtigungen

Der Senat wird ermächtigt, zur Konkretisierung der in 
§ 3 genannten Grundpflichten und zur Durchführung der
Aufsicht über die Seilbahnen durch Rechtsverordnungen 
insbesondere zu regeln:
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1. Anforderungen an den Betreiber einer Seilbahn sowie 
an die für die Leitung des Seilbahnbetriebs bestellten 
Personen,

2. Anforderungen an den Betrieb von Seilbahnen,

3. Anforderungen an die Dokumentation über den Seilbahn-
betrieb sowie die Erfüllung von Meldepflichten. 

§ 21

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. ohne einen festgestellten oder genehmigten Plan oder
abweichend von dem genehmigten Plan eine Seilbahn
errichtet,

2. ohne oder abweichend von einer Genehmigung nach § 4
eine Seilbahn zur Personenbeförderung errichtet oder
betreibt,

3. entgegen § 5 keinen Betriebsleiter und nicht mindestens
einen Stellvertreter bestellt,

4. ohne die Freigabe nach § 6 oder vor Ablauf der in § 6
bestimmten Frist nach Eingang des Antrags auf Erteilung
der Freigabe den Betrieb der Seilbahn aufnimmt, ohne dass
dies die Aufsichtsbehörde erlaubt,

5. der Behörde nicht die in § 7 bestimmten Mitteilungen
macht, insbesondere nicht unverzüglich der Aufsichts-
behörde eine Mitteilung von einem gefährlichen Ereignis

macht oder der Aufsichtsbehörde Tatsachen nicht mitteilt,
die den Versicherungsschutz in Frage stellen,

6. entgegen § 12 Absatz 1 erheblich wertsteigernde oder die
geplante Baumaßnahmen erheblich erschwerende Verände-
rungen vornimmt,

7. Sicherheitsbauteile oder Teilsysteme entgegen den Vor-
schriften der §§ 14 und 15 in Verkehr bringt oder einbaut,

8. unberechtigt Sicherheitsbauteile mit dem CE-Konfor-
mitätskennzeichen versieht oder unberechtigt gekenn-
zeichnete Sicherheitsbauteile in Verkehr bringt,

9. einer nach § 20 erlassenen Rechtsverordnung, soweit diese
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist, oder einer auf Grund einer solchen
Rechtsverordnung ergangenen vollziehbaren Anordnung
zuwiderhandelt.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer
Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.

§ 22

Schlussbestimmung

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie
2000/9/EG. 

Anhang 

Teilsysteme einer Anlage

Für die Zwecke dieses Gesetzes ist eine Anlage in ihre
Infrastruktur sowie in nachfolgende Teilsysteme gegliedert,
wobei jeweils betriebstechnischen und wartungstechnischen
Erfordernissen Rechnung zu tragen ist: 

1. Seile und Seilverbindungen
2. Antriebe und Bremsen 
3. Mechanische Einrichtungen 
3.1 Seilspanneinrichtungen 
3.2 Mechanische Einrichtungen in den Stationen 
3.3 Mechanische Einrichtungen der Streckenbauwerke 
4. Fahrzeuge 
4.1 Kabinen, Sessel oder Schleppvorrichtungen 
4.2 Gehänge 
4.3 Laufwerke 
4.4 Verbindungen mit dem Seil 
5. Elektrotechnische Einrichtungen 
5.1 Steuerungs-, Überwachungs- und

Sicherheitseinrichtungen 
5.2 Kommunikations- und Informationseinrichtungen 
5.3 Blitzschutzeinrichtungen 
6. Bergeeinrichtungen 
6.1 Feste Bergeeinrichtungen 
6.2 Bewegliche Bergeeinrichtungen 

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Februar 2004.

Der Senat
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A r t i k e l  1

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Hamburgischen Enteignungsgesetzes

Das Hamburgische Enteignungsgesetz in der Fassung vom
11. November 1980 (HmbGVBl. S. 305), zuletzt geändert am
18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251, 254), wird wie folgt geändert:

1. § 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Der Senat kann durch Rechtsverordnung bestimmen,
dass an den Entscheidungen der Enteignungsbehörde
ehrenamtliche Beisitzer mitzuwirken haben.“

2. § 10 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Soweit in diesem Gesetz Bestimmungen des Baugesetz-
buchs für anwendbar erklärt werden, ist die Fassung vom
27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137) maß-
gebend.“

A r t i k e l  2

Gesetz zur Durchführung
des Hamburgischen Enteignungsgesetzes

§ 1

Für die Mitwirkung ehrenamtlicher Beisitzerinnen und
Beisitzer an Entscheidungen der Enteignungsbehörde gelten
die §§ 1 bis 6 des Gesetzes zur Durchführung des Enteignungs-
verfahrens und des Bodenordnungsverfahrens nach dem Bau-
gesetzbuch vom 18. Februar 2004 (HmbGVBl. S. 107) in der
jeweils geltenden Fassung.

§ 2

Für die Organisation und das Verfahren des Gutachteraus-
schusses und seiner Geschäftsstelle gelten die §§ 1 bis 8 der Ver-
ordnung über den Gutachterausschuss für Grundstückswerte
vom 20. Februar 1990 (HmbGVBl. S. 37), geändert am 20. Mai
1997 (HmbGVBl. S. 144), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 3

Dieses Gesetz beruht in den auch auf bundesgesetzliche
Ermächtigungen gestützten Teilen auf § 199 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I
S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am 23. Juli 2002
(BGBl. I S. 2850, 2852), in Verbindung mit Artikel 80 Absatz 4
des Grundgesetzes.

§ 4

Die Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen
Enteignungsgesetzes vom 4. März 1986 (HmbGVBl. S. 48) wird
aufgehoben.

A r t i k e l  3
Gesetz zur Durchführung des Enteignungsverfahrens und
des Bodenordnungsverfahrens nach dem Baugesetzbuch

I
Enteignungsverfahren

§ 1

(1) An Entscheidungen der Enteignungsbehörde in Verfah-
ren nach dem Baugesetzbuch, die auf Grund mündlicher Ver-
handlung ergehen, wirken ehrenamtliche Beisitzerinnen und
Beisitzer mit. 

(2) Die Enteignungsbehörde entscheidet in den Fällen des
Absatzes 1 in der Besetzung von einer Beamtin bzw. einem
Beamten als Vorsitzender bzw. Vorsitzenden und zwei ehren-
amtlichen Beisitzerinnen bzw. Beisitzern.

§ 2

Die bzw. der Vorsitzende kann allein entscheiden, soweit
1. ein Verfahren keine besonderen Schwierigkeiten tatsäch-

licher oder rechtlicher Art aufweist,
2. Anträge offensichtlich unzulässig sind,
3. die Beteiligten einverstanden sind oder
4. über vorzeitige Besitzeinweisungen zu entscheiden ist.

§ 3

Die ehrenamtlichen Beisitzerinnen und Beisitzer werden
vom Senat bestellt. Vor ihrer Bestellung sollen Organisationen
des Grundstückwesens und des Bauwesens gehört werden.

§ 4

(1) Die ehrenamtlichen Beisitzerinnen und Beisitzer sollen
in alphabetischer Reihenfolge zu den mündlichen Verhandlun-
gen herangezogen werden. Verhinderte Personen gelten als
herangezogen.

(2) Haben Beisitzerinnen und Beisitzer bereits an einer
mündlichen Verhandlung mitgewirkt, bleiben sie für nach-
folgende Verhandlungen in der gleichen Sache zuständig.

(3) In begründeten Ausnahmefällen darf von der Reihen-
folge abgewichen werden.

§ 5

Die Beschlüsse der Enteignungsbehörde bedürfen nicht der
Unterschrift der ehrenamtlichen Beisitzerinnen und Beisitzer. 

§ 6

Im Übrigen gelten § 4 Absatz 1, § 5 Absätze 2 bis 5, §§ 6, 8
sowie § 10 Absatz 1, Absatz 2 Sätze 1 und 2, Absätze 3 und 4 der
Verordnung über Widerspruchsausschüsse vom 24. März 1987
(HmbGVBl. S. 85), zuletzt geändert am 21. Mai 2002

Gesetz

zur Änderung von Vorschriften

über die Mitwirkung ehrenamtlicher Beisitzerinnen und Beisitzer

bei Enteignungsverfahren

Vom 18. Februar 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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(HmbGVBl. S. 80), in der jeweils geltenden Fassung sowie § 2
Absatz 1 und §§ 3 und 4 des Gesetzes über Entschädigungs-
leistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwal-
tung vom 1. Juli 1963 (HmbGVBl. S. 111), zuletzt geändert am
26. Februar 2002 (HmbGVBl. S. 18), in der jeweils geltenden
Fassung entsprechend. 

II

Vorverfahren bei der Bodenordnung

§ 7

(1) Nach dem Vierten Teil des Ersten Kapitels des Bauge-
setzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl.
1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am 23. Juli 2002
(BGBl. I S. 2850, 2852), erlassene Verwaltungsakte können
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 217 BauGB
erst angefochten werden, nachdem ihre Rechtmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit in einem Vorverfahren (Widerspruchsverfah-
ren) von der Stelle nachgeprüft worden ist, von der sie erlassen
sind. Einer solchen Nachprüfung bedarf es nicht, wenn

1. es sich um einen Beschluss des Senats handelt,

2. Widerspruchsbescheide gegenüber dem ursprünglichen
Verwaltungsakt eine zusätzliche, selbstständige Beschwerde
enthalten oder

3. ein Dritter durch einen Widerspruchsbescheid erstmalig
beschwert wird.

(2) Für das Widerspruchsverfahren gelten die §§ 69 bis 72,
§ 73 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 sowie § 80 Absatz 4 der Ver-
waltungsgerichtsordnung in der Fassung vom 19. März 1991
(BGBl. I S. 687), zuletzt geändert am 20. Dezember 2001 (BGBl.
I S. 3987), in der jeweils geltenden Fassung.

III

Schlussvorschriften

§ 8

Dieses Gesetz beruht auf § 104 Absatz 2 und § 212
Absatz 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 80
Absatz 4 des Grundgesetzes.

§ 9

Die Verordnung zur Durchführung des Enteignungsverfah-
rens und des Bodenordnungsverfahrens nach dem Baugesetz-
buch vom 22. September 1987 (HmbGVBl. S. 179) wird auf-
gehoben.

Ausgerfertigt Hamburg, den 18. Februar 2004.

Der Senat

Gesetz

zum Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 18. Februar 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1
Dem vom 23. bis zum 26. September 2003 unterzeichneten

Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt.

A r t i k e l  2
Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft ver-

öffentlicht.

A r t i k e l  3
Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6

Absatz 2 in Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt bekannt zu geben.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Februar 2004.

Der Senat
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Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie 2002/22/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002
über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstricht-
linie), nachstehenden Staatsvertrag:

Siebter Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Siebter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

A r t i k e l  1

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom
10. bis 27. September 2002, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Der II. Abschnitt wird wie folgt gefasst:

„II. Abschnitt Vorschriften über den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk

§ 11 Auftrag

§ 12 Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grundsatz
des Finanzausgleichs

§ 13 Finanzierung

§ 14 Finanzierungsbedarf des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks

§ 15 Einfügung der Werbung

§ 16 Dauer der Werbung

§ 16 a Richtlinien

§ 17 Änderung der Werbung

§ 18 Ausschluss von Teleshopping

§ 19 Satellitenfernsehprogramme, digitale Angebote
für ARD und ZDF“

b) Nach § 39 wird folgender § 39 a eingefügt:

„§ 39 a Zusammenarbeit“

c) Der IV. Abschnitt wird wie folgt gefasst:

„IV. Abschnitt Übertragungskapazitäten

§ 50 Grundsatz

§ 51 Zuordnung von Satellitenkanälen

§ 52 Weiterverbreitung

§ 52 a Digitalisierung des Rundfunks

§ 53 Zugangsfreiheit

§ 53 a Überprüfungsklausel“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Folgender neuer Absatz 1 wird eingefügt:

„(1) Die Fernsehveranstalter tragen zur Sicherung von
deutschen und europäischen Film- und Fernsehproduk-
tionen als Kulturgut sowie als Teil des audiovisuellen
Erbes bei.“

b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden Absätze 2 und 3.

c) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Im Rahmen seines Programmauftrages und unter
Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk
zur qualitativen und quantitativen Sicherung seiner Pro-
grammbeschaffung berechtigt, sich an Filmförderungen
zu beteiligen. Weitere landesrechtliche Regelungen blei-
ben unberührt.“

3. § 7 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Verweisung auf „§§ 15 und 45“ durch
die Verweisung auf „§§ 16 und 45“ ersetzt.
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b) In Satz 3 wird die Verweisung auf „§ 14 Absatz 1“ durch
die Verweisung auf „§ 15 Absatz 1“ ersetzt.

4. Im II. Abschnitt wird folgender neuer § 11 eingefügt:

„§ 11

Auftrag

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat durch die Her-
stellung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehpro-
grammen als Medium und Faktor des Prozesses freier indi-
vidueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken. Er
kann programmbegleitend Druckwerke und Mediendienste
mit programmbezogenem Inhalt anbieten.

(2) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in seinen Ange-
boten und Programmen einen umfassenden Überblick über
das internationale, europäische, nationale und regionale
Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu
geben. Er soll hierdurch die internationale Verständigung,
die europäische Integration und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Sein Pro-
gramm hat der Information, Bildung, Beratung und Unter-
haltung zu dienen. Er hat Beiträge insbesondere zur Kultur
anzubieten.

(3) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat bei Erfüllung
seines Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unpar-
teilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt
sowie die Ausgewogenheit der Angebote und Programme zu
berücksichtigen.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erlassen
jeweils Satzungen oder Richtlinien zur näheren Ausgestal-
tung ihres jeweiligen Auftrags. Die Satzungen und Richt-
linien nach Satz 1 sind in den amtlichen Verkündungsblät-
tern der Länder zu veröffentlichen. Die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF
und das Deutschlandradio veröffentlichen alle zwei Jahre,
erstmals zum 1. Oktober 2004, einen Bericht über die Erfül-
lung ihres jeweiligen Auftrags, über die Qualität und Quan-
tität der Angebote und Programme sowie die geplanten
Schwerpunkte der jeweils anstehenden programmlichen
Leistungen.

(5) Die Länder überprüfen drei Jahre nach In-Kraft-Treten
des Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrages die Anwen-
dung der Bestimmungen des Absatzes 4.“

5. Der bisherige § 11 wird § 12.

6. Der bisherige § 12 wird § 13, in dessen Absatz 1 folgender
Satz 2 angefügt wird:

„Programme und Angebote im Rahmen seines Auftrags
gegen besonderes Entgelt sind unzulässig; ausgenommen
hiervon sind Begleitmaterialien.“

7. Die bisherigen §§ 13 und 14 werden §§ 14 und 15.

8. Der bisherige § 15 wird § 16, in dessen Absatz 4 das Wort
„sowie“ gestrichen wird und nach dem Wort „Wohlfahrts-
zwecken“ die Wörter „sowie Pflichthinweise im Sinne des
Heilmittelwerbegesetzes“ eingefügt werden.

9. Der bisherige § 16 wird § 16 a, in dem die Verweisung auf
„§§ 7, 8, 14 und 15“ durch die Verweisung auf „§§ 7, 8, 15
und 16“ ersetzt wird.

10. § 25 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärks-
ten Fernsehvollprogrammen sind mindestens im zeit-
lichen und regional differenzierten Umfang der Pro-
grammaktivitäten zum 1. Juli 2002 nach Maßgabe des
jeweiligen Landesrechts Fensterprogramme aufzuneh-
men.“

11. In § 26 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „in angemesse-
nem, mindestens im bisherigen Umfang“ gestrichen.

12. In § 31 Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt:
„Eine Unterschreitung dieser Reichweite ist im Zuge der
Digitalisierung der Übertragungswege unter den Voraus-
setzungen des § 36 Absatz 2 zulässig.“

13. § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Satz 2 eingefügt: „Die Feststellung
des Vorliegens der Voraussetzungen des § 25 Absatz 4
Satz 1 treffen die Landesmedienanstalten mit einer
Mehrheit von drei Vierteln.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

14. Nach § 39 wird folgender § 39 a eingefügt:

„§ 39 a
Zusammenarbeit

(1) Die Landesmedienanstalten arbeiten im Rahmen der
Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Regulierungsbehörde
für Telekommunikation und Post (RegTP) und mit dem
Bundeskartellamt (BKartA) zusammen. Die Landesme-
dienanstalten haben auf Anfrage von RegTP oder BKartA
Erkenntnisse zu übermitteln, die für die Erfüllung von
deren Aufgaben erforderlich sind. 

(2) Absatz 1 gilt für Landeskartellbehörden entsprechend.“

15. § 40 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Satz 3 eingefügt: „Die Förderung von
Projekten für neuartige Rundfunkübertragungstech-
niken soll zeitlich befristet werden.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

16. In § 45 Absatz 3 wird das Wort „sowie“ gestrichen und wer-
den nach dem Wort „Wohlfahrtszwecken“ die Wörter
„sowie Pflichthinweise im Sinne des Heilmittelwerbege-
setzes“ eingefügt.

17. Nach § 53 wird im IV. Abschnitt folgender § 53 a angefügt:

„§ 53 a
Überprüfungsklausel

Die §§ 52 und 53 werden regelmäßig alle drei Jahre, erst-
mals zum 31. März 2007 entsprechend Artikel 31 Absatz 1
der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst
und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikations-
netzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) über-
prüft.“

18. § 54 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Sätze 1 und 3 wird jeweils die Verweisung
auf „§ 11 Absatz 2“ durch die Verweisung auf „§ 12
Absatz 2“ ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
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aa) In Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 15 Absatz 1, 2
und 5“ durch die Verweisung auf „§ 16 Absatz 1, 2
und 5“ und jeweils die Verweisung auf „§ 13“ durch
die Verweisung auf „§ 14“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Verweisung auf „§ 15 Absatz 1, 2
und 5“ durch die Verweisung auf „§ 16 Absatz 1, 2
und 5“ ersetzt.

cc) In Satz 6 wird die Verweisung auf „§ 12 Absatz 2
sowie §§ 13 und 17“ durch die Verweisung auf
„§ 13 Absatz 2 und §§ 14 und 17“ ersetzt.

A r t i k e l  2
Änderung des ARD-Staatsvertrages

§ 4 des ARD-Staatsvertrages vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom
10. bis 27. September 2002, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten können gemeinsam programmbegleitend
Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt anbieten.“

2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten können gemeinsam programmbegleitend
Mediendienste im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 4 des
Mediendienste-Staatsvertrages mit programmbezogenem
Inhalt anbieten. Werbung und Sponsoring finden in diesen
Mediendiensten nicht statt.“

A r t i k e l  3
Änderung des ZDF-Staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geän-
dert durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis
27. September 2002, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

Nach § 30 wird folgender § 30 a eingefügt:

„§ 30 a Jahresabschluss und Lagebericht“.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Das ZDF kann programmbegleitend Druckwerke
mit programmbezogenem Inhalt anbieten.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Das ZDF kann programmbegleitend Mediendienste
im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 4 des Mediendienste-
Staatsvertrages mit programmbezogenem Inhalt anbie-
ten. Werbung und Sponsoring finden in diesen Medien-
diensten nicht statt.“

3. § 30 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der
Prüfung durch den Rechnungshof des Sitzlandes. Er prüft
die Wirtschaftsführung bei solchen Unternehmen des pri-
vaten Rechts, an denen das ZDF unmittelbar, mittelbar
oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder -kör-
perschaften des öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt
ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prü-
fungen durch den Rechnungshof des Sitzlandes vorsieht.
Das ZDF ist verpflichtet, für die Aufnahme der erforder-
lichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die

Satzung der Unternehmen zu sorgen. Die Prüfungsberichte
sind dem Intendanten, dem Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates, dem Vorsitzenden des Fernsehrates und den Landes-
regierungen zuzuleiten. Bei der Unterrichtung über die
Ergebnisse von Prüfungen nach Satz 2 achtet der Rech-
nungshof darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der geprüf-
ten Unternehmen nicht beeinträchtigt wird und insbeson-
dere Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden.“

4. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt:

„§ 30 a

Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Intendant hat nach Abschluss des Geschäftsjahres
den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernab-
schluss und den Konzernlagebericht zu erstellen. Der Kon-
zernlagebericht hat einen umfassenden Einblick in die Ver-
mögens- und Ertragsverhältnisse des ZDF einschließlich
seiner Beziehungen zu Unternehmen, an denen es unmittel-
bar oder mittelbar beteiligt ist, zu vermitteln. 

(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große
Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der Feststellung
zu prüfen. Der Abschlussprüfer ist auch mit den Feststel-
lungen und Berichten nach § 53 des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes zu beauftragen.

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Kon-
zernlagebericht und Prüfungsbericht werden vom Inten-
danten den Regierungen und dem Rechnungshof des Sitz-
landes des ZDF übermittelt.

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffent-
licht der Intendant eine Gesamtübersicht über den Jahres-
abschluss und eine Zusammenfassung der wesentlichen
Teile des Konzernlageberichts.“

A r t i k e l  4

Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages

§ 5 a des Rundfunkgebührenstaatsvertrags vom 31. August
1991, zuletzt geändert durch den Fünften Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 6. Juli bis 7. August 2000, wird wie folgt
geändert:

Das Datum „31. Dezember 2004“ wird durch das Datum
„31. Dezember 2006“ ersetzt.

A r t i k e l  5

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993,
zuletzt geändert durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
vom 10. bis 27. September 2002, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

Nach § 30 wird folgender § 30 a eingefügt:

„§ 30 a Jahresabschluss und Lagebericht“.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Körperschaft kann programmbegleitend Druck-
werke mit programmbezogenem Inhalt anbieten.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Körperschaft kann programmbegleitend Medien-
dienste im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 4 des Medien-
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dienste-Staatsvertrages mit programmbezogenem Inhalt
anbieten. Werbung und Sponsoring finden in diesen
Mediendiensten nicht statt.“

3. § 30 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der
gemeinsamen Prüfung durch die Rechnungshöfe der Län-
der Berlin und Nordrhein-Westfalen. Sie prüfen die Wirt-
schaftsführung bei solchen Unternehmen des privaten
Rechts, an denen die Körperschaft unmittelbar, mittelbar
oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder -kör-
perschaften des öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt
ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prü-
fungen durch den Rechnungshof des Sitzlandes vorsieht.
Die Körperschaft ist verpflichtet, für die Aufnahme der
erforderlichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder
die Satzung der Unternehmen zu sorgen. Der Prüfungsbe-
richt ist dem Intendanten, dem Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates, dem Vorsitzenden des Hörfunkrates und allen
Landesregierungen zuzuleiten. Bei der Unterrichtung über
die Ergebnisse von Prüfungen nach Satz 2 achtet der Rech-
nungshof darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der geprüf-
ten Unternehmen nicht beeinträchtigt wird und insbeson-
dere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden.“

4. Nach § 30 wird folgender § 30 a eingefügt:

„§ 30 a

Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Intendant hat nach Abschluss des Geschäftsjahres den
Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss und
den Konzernlagebericht zu erstellen. Der Konzernlagebericht
hat einen umfassenden Einblick in die Vermögens- und
Ertragsverhältnisse der Körperschaft einschließlich ihrer
Beziehungen zu Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, zu vermitteln. 

(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapital-
gesellschaften aufzustellen und vor der Feststellung zu prüfen.
Der Abschlussprüfer ist auch mit den Feststellungen und
Berichten nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauf-
tragen.“

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzern-
lagebericht und Prüfungsbericht werden vom Intendanten den
Regierungen und den Rechnungshöfen der Sitzländer übermit-
telt. 

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffentlicht
der Intendant eine Gesamtübersicht über den Jahresabschluss
und eine Zusammenfassung der wesentlichen Teile des Kon-
zernlageberichts.“

A r t i k e l  6
Kündigung, In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 5 geänderten Staats-
verträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften
maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2004 in Kraft. Sind bis
zum 31. März 2004 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der
Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkon-
ferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Abweichend von Absatz 2 treten Artikel 3 Nummern 1 und
4 und Artikel 5 Nummern 1 und 4 am 1. Januar 2006 in Kraft.

(4) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsiden-
tenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunden mit.

(5) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrages, des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staats-
vertrages, des Rundfunkgebührenstaatsvertrages und des
Deutschlandradio-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus
den Artikeln 1 bis 5 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu
machen. 

Für das Land Baden-Württemberg:
gez. Erwin Teufel
Berlin, den 25. September 2003

Für den Freistaat Bayern:
gez. Edmund Stoiber
Berlin, den 25. September 2003

Für das Land Berlin:
gez. Klaus Wowereit
Berlin, den 26. September 2003

Für das Land Brandenburg:
gez. M. Platzeck
Berlin, den 26. September 2003

Für die Freie Hansestadt Bremen:
gez. Henning Scherf
Berlin, den 26. September 2003

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
gez. Ole v. Beust
Berlin, den 26. September 2003

Für das Land Hessen:
gez. R. Koch
Berlin, den 25. September 2003 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
gez. Harald Ringstorff
Berlin, den 26. September 2003

Für das Land Niedersachsen:
gez. Christian Wulff
Berlin, den 25. September 2003 

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
gez. Peer Steinbrück
Düsseldorf, den 23. September 2003  

Für das Land Rheinland-Pfalz:
gez. Kurt Beck
Berlin, den 26. September 2003  

Für das Saarland:
gez. Peter Müller
Berlin, den 25. September 2003 
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Für den Freistaat Sachsen:
gez. Georg Milbradt
Berlin, den 25. September 2003 

Für das Land Sachsen-Anhalt:
gez. W. Böhmer
Berlin, den 25. September 2003 

Für das Land Schleswig-Holstein:
gez. Heide Simonis
Berlin, den 25. September 2003 

Für den Freistaat Thüringen:
gez. Dieter Althaus
Berlin, den 25. September 2003 

1. Die Länder begrüßen die Bereitschaft von ARD, ZDF und
DeutschlandRadio, sich durch Selbstverpflichtungen
gegenüber der Öffentlichkeit zu binden. Sie gehen mit
ARD, ZDF und DeutschlandRadio davon aus, dass die
Inhalte der Selbstverpflichtungen auch in Hinblick auf
Qualität und quantitative Begrenzung noch weiterer Präzi-
sierung und Konkretisierung bedürfen. 

2. Sie behalten sich vor zu prüfen, ob die Praxis der Selbstver-
pflichtungserklärungen den Erwartungen an eine Präzisie-
rung des öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrages genügt. 

Protokollerklärung des Freistaats Sachsen zu § 11:
Die Ministerpräsidenten behalten sich vor, auf Grund der

Erfahrungen mit den Selbstverpflichtungserklärungen zu prü-
fen, ob Fernseh- und Hörfunkprogramme der in der ARD
zusammengefassten Rundfunkanstalten staatsvertraglich
quantitativ zu regeln sind.

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhal und Schleswig-Holstein
zu § 11:

Die Länder erwarten von den Hörfunkveranstaltern, insbe-
sondere von den in der ARD zusammengeschlossenen Rund-
funkanstalten und dem DeutschlandRadio eine stärkere
Berücksichtigung von deutschsprachiger Musik und deshalb
eine Förderung auch neuerer deutschsprachiger Musikan-
gebote durch ausreichende Sendeplätze in den Programmen. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Sachsen,  Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein und Thüringen zu § 11: 

Die Länder sehen in einer messbaren Selbstverpflichtung
der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und des ZDF zur Vergabe von Auftragsproduktionen
an unabhängige Produzenten einen wesentlichen Beitrag zur
Sicherung der Vielfalt im Programm und in der Produktions-
landschaft, wodurch unmittelbar der Wettbewerb und mittel-
bar die Qualität deutschsprachiger Produktionen gefördert
werden. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und
Thüringen zu § 11: 

Die Länder gehen davon aus, dass der öffentlich-rechtliche
Rundfunk sowohl bei Programmauswahl und Inhalten als auch

bei innerer Organisation und Personalbesetzungen eine
geschlechtersensible Perspektive entwickelt und umsetzt. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Sachsen
und Thüringen zu § 11 Absatz 1:

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten werden auf-
gefordert, zur Klärung und Streitbeilegung im Einzelfall,
welche Angebote im Bereich der Onlinetätigkeiten noch den
staatsvertraglichen Beschränkungen entsprechen, in Anleh-
nung an die Zeit der Einführung des Bildschirmtextes, einen
Kontaktausschuss unter Beteiligung privater Rundfunkan-
bieter, Vertreter der Online- und Printmedien einzurichten.

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg und
Sachsen zu § 11 Absatz 2:

Baden-Württemberg und Sachsen bevorzugen für § 11
Absatz 2 letzter Satz folgende Formulierung:

„Die Programme haben insbesondere Beiträge zur Kultur
und Religion nach Maßgabe der verfassungsrechtlichen
Grundordnung in Bund und Ländern anzubieten.“

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen zu § 25 Absatz 2:

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hes-
sen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen sind der Auffassung, dass im Staatsvertrag auch die
Problematik der Verflechtungen zwischen politischen Parteien
und den Medien geregelt werden muss. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg zu § 36
Absatz 2:

Baden-Württemberg hält die Beschränkung der Kompeten-
zen der unabhängigen Kommission zur Ermittlung der Kon-
zentration im Medienbereich (KEK) bei der Beurteilung der
sog. Regionalfenster für problematisch.

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen zu § 40:

Die Länder halten an ihrem Ziel der Digitalisierung des terres-
trischen Hörfunks fest. Die Modernisierung der Übertragungs-
wege im Bereich des terrestrischen Hörfunks ist ein wichtiger
Beitrag zur Mehrung der Angebote und damit zur Sicherung
der Medienvielfalt im Lande. Dazu gehört auch die Ermög-
lichung länderübergreifender Planungen. 

Protokollerklärung aller Länder zu § 11 Rundfunkstaatsvertrag
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